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Arbeitsrecht 

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft beim 
Leitenden Radiologen: Gesonderte Vergütung?
von RA Dr. Tobias Eickmann, Kanzlei am Ärztehaus, Frehse Mack 
Vogelsang, Dortmund, www.kanzlei-am-aerztehaus.de

Zwei voneinander unabhängige Chefärzte der Radiologie verklagten ihren 
Krankenhausträger auf Zahlung der Vergütung von Rufbereitschaftsdiensten. Die 
Landesarbeitsgerichte (LAG) Niedersachsen und Köln haben sich mit diesen Fäl-
len beschäftigt und sind dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangt (Urteile 
vom 16.2.2009, Az: 9 Sa 1834/06, und 9.6.2008, Az: 2 Sa 357/08).

Der Hintergrund

Chefarztverträge enthalten regelmä-
ßig eine Regelung dazu, in welchem 
Umfang der Chefarzt an (Ruf-)Bereit-
schaftsdiensten persönlich teilneh-
men muss und ob bzw. wie diese 
Tätigkeit vergütet wird. Das aktuelle 
DKG-Muster für Chefarztverträge 
sieht zum Beispiel vor, dass im Falle 
einer Teilnahme an Bereitschafts-
dienst und Rufbereitschaft die Leis-
tung nicht gesondert vergütet wird. 
Vielmehr soll die gesamte Tätigkeit 
durch die Dienstbezüge nebst Liqui-
dationserlösen bzw. Beteiligungs-
vergütungen abgegolten sein. 

Der erste Fall: Klage abgewiesen

In den vom LAG Niedersachsen ent-
schiedenen Fall begehrte ein Chef-
arzt der Radiologie unter anderem 
die Vergütung von Rufbereitschafts-
diensten in Höhe von etwa 50.000 
Euro. Das LAG wies die Forderung 
zurück, da die Dienste durch die 
pauschale Einräumung des Liquida-

tionsrechts mit vergütet seien. Es 
entspreche nicht dem Berufsbild 
des Chefarztes, dass dieser nie-
mals – mit Ausnahme des zweiten 
Hintergrunddienstes – Rufbereit-
schaftsdienste erbringe. Allenfalls 
ein unangemessener und unübli-
cher Umfang von Rufbereitschaften 
könne eine gesonderte Vergütung 
rechtfertigen. Dies sei aber bei fünf 
Diensten pro Monat nicht der Fall.

Der zweite Fall: Erfolgreicher CA

Im Fall des LAG Köln klagte ein 
Chefarzt einer im Kollegialarztsys-
tem geleiteten Abteilung für Radio-
logie und Nuklearmedizin. Aufgrund 

der Abteilungsstrukturen und der 
personellen Besetzung mussten 
auch die drei Chefärzte regelmäßig 
am Bereitschaftsdienst teilnehmen, 
um eine 24-Stunden-Bereitschaft 
sicherzustellen. Die Dienste sollten 
durch das eingeräumte Liquidations-
recht mit abgegolten sein. Dieses 
war jedoch so gering bemessen, 
dass nach Auffassung des LAG Köln 
damit keine übliche Chefarztver-
gütung erzielt werden konnte. Die 
Klage hatte Erfolg, da die Klausel 
unwirksam war.

AGB-Kontrolle lässt Verwendung 
der Klausel nicht zu

Chefarztverträge unterliegen der 
strengen AGB-Kontrolle (AGB: 
Allgemeine Geschäftsbedingungen). 
Unter AGB sind die für eine Viel-
zahl von Verträgen vorformulierten, 
einseitig vom Verwender gestellten 
Vertragsbedingungen zu verste-
hen. Damit der Krankenhausträger 
die ihm dabei meist zukommende 
stärkere Position nicht einseitig zu 
seinen Gunsten ausnutzen kann, 
verbietet das Gesetz zum Schutz 
des „schwächeren“ Vertragspartners 
– hier des Chefarztes – die Verwen-
dung bestimmter Klauseln. 

Träger darf nicht einseitig den 
Leistungsumfang ändern

Der Krankenhausträger darf sich 
in AGB beispielsweise nicht das 
Recht vorbehalten, die versproche-
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ne Leistung zu ändern oder von ihr 
abzuweichen – es sei denn, diese 
Vereinbarung ist für den Chefarzt 
als Vertragspartner zumutbar. Eine 
unangemessene Benachteiligung 
kann sich ferner dadurch ergeben, 
dass die Bestimmung nicht klar und 
verständlich ist. Die hier in Rede 
stehende Klausel der pauschalen 
Abgeltung von (Ruf-)Bereitschafts-
diensten dürfte in dieser Form 
dagegen verstoßen. Denn es ist für 
den Chefarzt nicht zu erkennen, in 
welchem Umfang er zu Diensten 
herangezogen werden wird. 

Gesonderte Vergütung, wenn 
der Oberarzt mehr verdient

Soweit die Klausel nach der vor-
zugswürdigen Auffassung des LAG 
Köln als unwirksam angesehen wird, 
gelten insoweit die gesetzlichen 
Bestimmungen. Demnach ist eine 
– gesonderte – Vergütung dann zu 
leisten, wenn die Dienstleistung 
den Umständen nach nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten ist.

Ob betroffenen Chefärzten eine 
gesonderte Vergütung für die von 
ihnen geleisteten (Ruf-)Bereit-
schaftsdienste zusteht, wird somit 
Frage des Einzelfalles sein. Eine 
gesonderte Vergütung wird jeden-
falls dann notwendig sein, wenn die 
Liquidationseinnahmen sehr gering 
ausfallen und ein Oberarzt bei ent-
sprechender Vergütung der Dienste 
mehr verdient als der Chefarzt.

Tipp: Klare Regelung treffen

Angehenden Chefärzten ist zu 
empfehlen, bereits im Rahmen der 
Vertragsverhandlungen eine ein-
deutige Regelung in Bezug auf die 
(Ruf-)Bereitschaftsdienste zu treffen. 
Beispielsweise könnte im Vertrag ein 
zulässiger Höchstumfang der Inan-
spruchnahme festgelegt werden.

Fortbildung

Neues zur Fortbildung der Radiologen im 
Krankenhaus
Die konkrete Ausgestaltung der Fortbildungsverpflichtung ist Aufgabe des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Dieser hat vor knapp acht 
Wochen die „Neufassung der Vereinbarung zur Fortbildung der Fachärzte im 
Krankenhaus“ veröffentlicht. Wir stellen Ihnen die Regelungen vor und beant-
worten nachfolgend die acht häufigsten Fragen dazu.

1. Warum gibt es die Fortbildungs-
pflicht für Krankenhaus-Fachärzte?

Die Fortbildungspflicht für Kranken-
haus-Fachärzte gibt es, weil es im 
Gesetz steht. § 137 Abs. 3 Sozial-
gesetzbuch (SGB) V schreibt diese 
Verpflichtung zur Fortbildung vor. 
Daneben gibt es die „allgemeine“ 
Verpflichtung zur Fortbildung auch 
in der Berufsordnung, die jedoch als 
„untergesetzliche Norm“ weniger 
verbindlich ist. Da dem Gesetzgeber 
die Fortbildungsverpflichtung in der 
Berufsordnung zu unverbindlich ist, 
hat er mit dem § 137 Abs. 3 SGB V 
schärfere Regelungen festgelegt.

2. Wer wird von der Fortbildungs-
pflicht erfasst?

Die Fortbildungsverpflichtung gilt für 
alle Fachärzte, die in zugelassenen 
Kliniken nach § 108 SGB V arbeiten. 

Assistenzärzte in Weiterbildung und 
Fachärzte an Privatkliniken (nach  
§ 30 Gewerbeordnung) unterliegen 
nicht der Fortbildungspflicht nach 
§ 137 Abs. 3 SGB V. Sie gilt auch 
nicht für diejenigen Ärzte, die 
gleichzeitig als Vertragsärzte – zum 
Beispiel als Belegärzte – tätig sind. 
Für diese gilt die Fortbildungspflicht 
nach § 95 SGB V.

3. Welche Krankenhäuser sind das?

Zugelassene Krankenhäuser sind 
diejenigen, die in den Krankenhaus-
plan des jeweiligen Landes aufge-

nommen sind (§ 108 Nr. 2 SGB V), 
Hochschulklinika (§ 108 Nr. 1 SGB V) 
und solche Krankenhäuser, die einen 
Versorgungsvertrag mit den Lan-
desverbänden der Krankenkassen 
sowie den Verbänden der Ersatz-
kassen geschlossen haben (nach 
§ 108 Nr. 3 SGB V).

4. Wie viel Zeit steht zur Verfü-
gung, welcher Umfang gilt?

Der Nachweis der Fortbildungen 
bezieht sich immer auf einen Fünf-
Jahres-Zeitraum und läuft für die 
Fachärzte seit dem 1. Januar 2006. 
Der Nachweis der Fortbildungs-
pflicht ist erstmals zum 31. Dezem-
ber 2010 zu erbringen. Wichtig für 
Ärzte der Radiologie, die über einen 
Zeitraum von mindestens drei Mo-
naten nicht am Krankenhaus tätig 
waren (zum Beispiel aufgrund von 
Krankheit oder Erziehungsurlaub): 
Für sie verlängert sich die Frist ent-
sprechend. 

Bei Ärzten der Radiologie, die erst 
später ihre Tätigkeit im Krankenhaus 
aufgenommen haben, ist der erste 
Arbeitstag für den Beginn der Frist 
maßgeblich. Innerhalb dieser Fristen 
müssen 250 Fortbildungspunkte er-
worben werden, davon 150 Punkte 
durch fachspezifische Fortbildungen. 

5. Wie sind die Fortbildungen 
nachzuweisen?

Die Unterscheidung zwischen 
fachspezifischen und nicht-fach-
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spezifischen Fortbildungen trifft 
jeder Facharzt selbst. Allerdings 
ist diese Auswahl vom Ärztlichen 
Direktor schriftlich zu bestätigen. 
Mit diesen Unterlagen kann dann 
bei der zuständigen Ärztekammer 
das Fortbildungszertifikat beantragt 
werden.

6. Was geschieht, wenn die Frist 
nicht eingehalten wurde?

Die Fortbildungen können innerhalb 
eines Folgezeitraums von höchstens 
zwei Jahren nachgeholt werden. 
Diese werden dann allerdings nicht 
auf den folgenden Fünf-Jahres-Zeit-
raum angerechnet. 

7. Welche Pflichten hat der 
Ärztliche Direktor?

Neben der Unterscheidung zwi-
schen fachspezifischen und nicht-
fachspezifischen Fortbildungen 
muss der Ärztliche Direktor die 
Einhaltung der Fortbildungspflicht 
überwachen und dokumentieren. 
Wer im ersten Fünf-Jahres-Zeitraum 
nicht genügend Fortbildungspunkte 
gesammelt hat, ist vom Ärztlichen 
Direktor darauf hinzuweisen. 

Es ist ein Bericht zu erstellen, in 
dem alle im aktuellen und vorher-
gehenden Jahr der Fortbildungs-
pflicht unterliegenden Fachärzte 
anzugeben sind und in dem die 
Fachärzte genannt sind, die über ein 
Fortbildungszertifikat verfügen, den 
gesetzlichen Anforderungen also 
Genüge getan haben.

Außerdem ist in dem alle zwei Jahre 
zu erstellenden Qualitätsbericht nach 
§ 137 Abs. 3 SGB V anzugeben, in 
welchem Umfang die Fortbildungs-
pflichten erfüllt wurden. Ferner 
sind die Fortbildungsnachweise im 
Krankenhaus „in geeigneter Form 
öffentlich bekannt zu machen“.

8. Gibt es Sanktionen?

Anders als im vertragsärztlichen 
Bereich sind Honorarkürzungen  
– vorerst – nicht vorgesehen. Aller-
dings hat der Gesetzgeber in der 
amtlichen Begründung zur Fortbil-
dungsverpflichtung Folgendes festge-
halten: „Der Versorgungsvertrag mit 
einem zugelassenen Krankenhaus 
kann gekündigt werden, wenn dieses 
nicht die Gewähr für eine leistungs-
fähige, qualitätsgesicherte  Kranken-
hausbehandlung bietet. Dieser Fall 
dürfte vorliegen, falls das Kranken-
haus nicht in ausreichendem Maße 
qualifiziertes ärztliches Personal 
vorhält und deshalb die Versorgungs-
qualität gravierend gefährdet ist.“ 

Sollten die Krankenkassen künftig 
tatsächlich bei fehlenden Fortbil-
dungsnachweisen Versorgungsver-
träge kündigen, wird man sich vor 
Gericht darum streiten können, was 
„in ausreichendem Maße qualifi-
ziertes ärztliches Personal“ konkret 
bedeutet.

Krankenhausmanagement

„Krankenhaus Trend 
2009“: Die Top-Themen
73 Prozent der Führungskräfte an 
Krankenhäusern wollen verstärkt 
ambulante Leistungen anbieten. Da-
bei sind niedergelassene Ärzte der 
Wunschpartner Nr. 1. Vor allem die 
Großkliniken wollen die Zusammen-
arbeit ausbauen.

An zweiter Stelle folgen Bündnisse 
mit anderen Krankenhäusern, die 
beispielsweise die Zusammenarbeit 
bei Reha-Maßnahmen oder in der 
Akutversorgung fördern sollen. Vor 
allem mittelgroße Häuser mit 500 
bis 1.000 Beschäftigten sind hieran 
interessiert. Auch Personalentwick-
lung ist eines der Top-Themen.

Buchtipp

Management-Hand-
buch für Radiologen
Wissen Sie, wie aus einer Abteilung 
für Radiologie ein interdisziplinäres 
Imaging-Center wird, das nicht nur 
wirtschaftlich erfolgreich arbeitet, 
sondern auch motivierte Mitarbeiter 
hat? Prof. Dr. Hans-Peter Busch – 
mit 27-jähriger Radiologieerfahrung 
und 15-jähriger Management-Tätig-
keit – gibt die Antwort hierauf in sei-
nem Buch „Management-Handbuch 
für Radiologen“.

Das 167 Seiten starke Buch be-
schäftigt sich zunächst mit der 
Einführung in das moderne Wirt-
schaftsunternehmen Krankenhaus. 
In den folgenden Kapiteln geht es 
dann um die Notwendigkeit eines 
Bildgebungszentrums und das 
„Management im radiologischen 
Alltag“ (u.a. Termin- und Arbeitszeit-
management in einer radiologischen 
Abteilung) bis hin zum Personal-
management. Durch Anwendungs-
beispiele erläutert der Autor, wie 
die einzelnen Maßnahmen sinnvoll 
umgesetzt werden können. Am 
Ende des illustrierten Buches wird 
anhand eines konkreten Beispiels 
vorgestellt, wie die Umsetzung in 
die Praxis gelingt. Hilfreich sind die 
Tipps zur Beschaffung von Vorlagen.

Das Buch „Management-Handbuch 
für Radiologen“ ist im Thieme Verlag 
erschienen und kostet 149,95 Euro 
(ISBN 978-3-13-148311-9).

Diese und weitere Ergebnisse sind 
der Studie „Krankenhaus Trend 
2009“ zu entnehmen. Diese Studie 
des IT-Dienstleisters Steria Mum-
mert Consulting AG in Hamburg 
wurde durch die Befragung von 
129 Fach- und Führungskräften an 
Krankenhäusern erstellt.
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Personalmanagement

Mitarbeiterjahresgespräche: Wie ärztliche 
Mitarbeiter beurteilt werden
von Cornelia Harms-Schulze, CHS Personaltraining und -beratung, Bremen, 
www.chs-bremen.de

Mitarbeiterjahresgespräche werden mittlerweile im Krankenhaus als eine 
gezielte und systematische Form von Personalentwicklung zur Leistungs-
steigerung genutzt. Wie durch Mitarbeitergespräche im Arbeitsalltag häufig 
vernachlässigte regelmäßige Kommunikationsprozesse zwischen Chef-, 
Ober- und Assistenzarzt in der radiologischen Abteilung initiiert werden kön-
nen, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Im ersten Teil geht es dabei um das 
zielorientierte Verfahren zur Mitarbeiterbeurteilung. 

Zielorientierte Verfahren

Bei Mitarbeiterjahresgesprächen 
wird zwischen zwei Methoden zur 
Feststellung der Leistung und der 
Planung zukünftiger Vorhaben unter-
schieden: die Methode der Zielver-
einbarungen und der merkmalorien-
tierten Leistungsbewertung.

Beim zielorientierten Verfahren geht 
es darum, auf den einzelnen Mitar-
beiter bezogen dessen Leistungspo-
tenzial einzuschätzen, seine Stärken 
festzustellen, diese optimal im Kran-
kenhaus einzusetzen sowie seine 

Schwächen zu analysieren und 
Maßnahmen zu vereinbaren, um 
diese auszugleichen. Als Grundlage 
könnte das unten stehende Formu-
lar dienen, das der Mitarbeiter vor 
dem Gespräch ausfüllt.

Der Mitarbeiter schätzt sich „frei 
formuliert“ unter Zuhilfenahme 
des Anforderungskataloges und 
seiner Zielvereinbarungen aus dem 
Vorjahr ein. Das ausgefüllte Formu-
lar bekommt die Führungskraft. Es 
dient beiden als Grundlage für das 
Mitarbeitergespräch. Wichtig für 
den Verlauf des Gesprächs ist die

Benennung konkreter Situations-
beispiele aus dem Arbeitsalltag. 
Je konkreter ein Beispiel ist, desto 
besser können Fehler aufgezeigt, 
Ursachen geklärt und zukünftige 
Maßnahmen formuliert werden. 

Am Ende des Gesprächs gibt der 
Vorgesetzte seine Stellungnahme 
ab und hält die getroffenen Verein-
barungen fest. Unstimmigkeiten 
werden in der dafür vorgesehenen 
Zeile eingetragen. Danach erfolgen 
die Unterschriften beider Partner. 

Die Orientierungspunkte

Der Mitarbeiter ist an der Erarbei-
tung der Ziele beteiligt, das fördert 
die Motivation. Konkrete Ziele setzen 
die Nennung von Bezugspunkten für 
die Leistung, Leistungskontrolle und 
Leistungsmotivation voraus. Dies 
verschafft ihm und seinem Vorge-
setzten die notwendige Orientie-
rung. Entsprechende Prozesse zur 
Zielrealisierung müssen im Detail 
besprochen werden. Anforderungen 
sollen deutlich gemacht, Gefahren 
aufgezeigt und Unterstützungsmaß-
nahmen definiert werden, sodass 
größtmögliche Klarheit über den 
Weg zum Ziel, über die Stolpersteine 
und deren Überwindung besteht. 

Formular für ein zielorientiertes Mitarbeitergespräch

A Name:

Abteilung: 

Zeitraum:

Name des Vorgesetzten:

B Wie schätzen Sie – gemessen an den vereinbarten persönlichen und 
Team-Zielen des vergangenen Jahres – Ihre Leistung ein? 
(Als Grundlage kann ein entsprechender Anforderungskatalog dienen)

C Stellungnahme des Vorgesetzten und Vereinbarungen:

Hervorragende Leistung: r
Voll anforderungsgerechte Leistung: r
Verbesserungsbedürftige Leistung:   r

D Mit welchen Maßnahmen hat Ihr Vorgesetzter Sie unterstützt und 
was würde Ihnen in der Zukunft helfen?

E Bemerkungen (Dieses Feld dient dazu, Unstimmigkeiten etc. festzuhalten)

F Langfristige Ziele/Teilschritte/Aktionsplan

Unterschriften


